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Kurztitel 
 

Weisung zum Reglement Rotkreuzdienst RKD (59.500), Artikel 12 / 13 
Dienstverschiebung / Dispensation 

Zweck 
 

Die Weisung regelt die Handhabung der Verschiebung oder Dispensation vom Dienst.  
 

Geltungsbereich 
 

Angehörige des Rotkreuzdienstes RKD 
 

Inhalt 
 

 
Kann eine AdRKD nicht zum aufgebotenen Dienst antreten, so hat sie die Möglichkeit, den 
Dienst zu verschieben, oder, wenn sie aus wichtigen Gründen für längere Zeit keinen 
Dienst leisten kann, ein Gesuch um Dispensation zu stellen. 
 
In beiden Fällen ist auf dem Dienstweg ein begründetes schriftliches Gesuch einzureichen. 
Zwingend beizulegen sind die notwendigen Unterlagen wie Arztzeugnisse oder andere 
Bestätigungen. 
 
Das Gesuch muss durch die AdRKD persönlich gestellt werden. 
 
Definition Dienstverschiebung/Dispensation 
 

- Dienstverschiebung 
- Eine Dienstverschiebung stellt die ADRKD vom geplanten Dienst frei. Der Dienst 

muss nachgeholt werden. 
- Die Geschäftsstelle RKD legt einen Nachholdienst fest. 

 
 
 Dispensation 

- Eine Dispensation befreit die AdRKD vom aufgebotenen Dienst.  
- Der Dienst muss nicht nachgeholt werden. 

 
 
Dienstweg einer Gesucheinreichung 
Je nach Zuweisung der AdRKD ist der Dienstweg unterschiedlich. Der Ablauf ist in 
nachfolgender Grafik dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
AdRKD ist: 
Einer Formation zugewiesen 

 
AdRKD ist: 
Im PISA Gefäss  
RKD Bereich aktiv/inaktiv 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

Schriftliches Gesuch mit 

Begründung trifft rechtzeitig bei 

der GS RKD ein 

Schriftliches Gesuch mit 

Begründung trifft rechtzeitig beim 

zuständigen Truppen Kdt ein. 

Die GS RKD erhält eine Kopie 

des Gesuches und Entscheides 

Das 

Gesuch 

wird durch 

Kdt bewilligt 

Das 

Gesuch 

wird durch 

Kdt 

abgelehnt 

Das 

Gesuch 

wird durch 

Chefin RKD 

bewilligt 

Das 

Gesuch 

wird durch 

Chefin RKD 

abgelehnt 

Der Kdt beurteilt das Gesuch und 

trifft eine Entscheidung 

Die Chefin RKD kann beratend 

zur Entscheidungsfindung 

beitragen 

Die Chefin RKD beurteilt das 

Gesuch und trifft eine 

Entscheidung 

Die AdRKD 

muss den 

Dienst 

antreten 

Die AdRKD 

muss den 

Dienst 

antreten 

Die AdRKD 

ist 

dispensiert 

oder der 

Dienst 

wurde 

verschoben 

Bei einer Dienst-

verschiebung 

erhält die AdRKD 

einen Ersatzdienst 

zugewiesen. 

Die AdRKD 

ist 

dispensiert 

oder der 

Dienst 

wurde 

verschoben 

Bei einer Dienst-

verschiebung 

erhält die AdRKD 

einen Ersatzdienst 

zugewiesen. 
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